
EINSCHR EIBEN 

Bundesa mt fü r Kommuni kation 

Zukunftstrasse 44 

Pos tfach 

2501 Biel 

Biel, 16. April 20 14 

Ste llun gnahme z um Entwurf vom 13. Februar 2014 ZlJr Änderung der Verordnungen z um 

Fernme ldegesetz 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 13. Februar 2014 bet reffe nd di e Eröffnung des 

Anhörungsverfahrens gemäss Art . 10 des Vernehm lassungsgesetzes, den Entw urf de r Ände rung en zur 

Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste ("FDV"), einschl iesslich der Ä nderungen zu der 

Verordnung vom 11. Dezember 1978 über die Bekanntgabe von Preisen ("PBV'), sowie weitere 

Verordnungen zum Fernmeldegesetz ("FMG") . 

Wir bedanken uns dafür, dass der 18 18 Auskunft AG Ge legenh eit z ur Stellung nahme zu den 

vorgeschlagenen Entwürfen gegeben wurde und dürfen Ihnen hiermit inner! gesetzter Frist unsere 

Anmerkungen unterbreiten . 

1. Ein leitende Bemerkungen 

Einle itend möchten wir präzisieren , dass die Ausführungen der 1818 A uskunft AG ledig lich zwei der 

vorgesehenen Änderungen betreffen: die Anpassung von Art. 11 a PBV und die Au fheb ung von Art. 11 c 

FDV, da lediglich diese zwei Änderungen einen direkten Einfluss auf den Tätigkeitsb ereich der 1818 

Auskun ft AG haben. 
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Zur neuen Preisansagepflicht 

ln d ieser Hinsic ht, und ob woh l die 1818 Aus kunft AG sich durchaus zuguns ten eines starken und 

effektiven Sch utzes der Bedürfnisse und der Position en der Konsumen ten und der Konsumentinnen 

ei nse tzt, ist die 1818 Auskunft AG aus den nach fo lgend aufgeführten G ründen der Ansicht, dass die 

Unterstellung von 18xy Auskun ftsd iens ten, wie sie von 1802. 1811, 18 18 usw. angeboten werden, unter 

den neuen Art. 11 a PBV (i) vo n falschen ta tsächl ichen Annah men ausgeht ( ii) gegen die Interess e n der 

Konsumen ten und Konsumen tin nen ist und (ii i) bed e utende negative Auswirkunge n auf den Schwe izer 

Te lefonmark t haben kann. 

Vor diesem Hin tergrund schlägt d ie 18 18 A uskunft AG vor, dass 18xy-Auskunft dienstsan bieter (wie 1811 . 

1818 usw.) von der Verpfl ichtung zu einer gene relle n, mündlichen Preisansage, wie im neuen Art. 11a 

Abs. 1 PBV vorgesch lagen w ird, befreit werden , ähn lic h w ie andere Kurzwahlnu mmern wie 112, 117, 118 

usw. 

Anstelle der Verpfli chtun g zu einer ge ne re lle n, mündl ichen Pre isansage sollten 18yx 

Auskunftsdienstanbieter verpfli chte t we rde n, f ür a lle Kund e n die Mögl ichke it vorzusehe n, durch Betätigen 

ein er bestimmten Te lefont aste Zugriff auf die Preisinform ati onen zu bekommen (ei ne w esen tl ich kü rzere, 

ko stenlose A nsage mit eine m ei nfach e n Text würd e da nn e ing es pielt, so z. B.: "Für Preisinformation Taste 

1 drücken sonst bitte an d er Leitung bleiben" I "Pour nos tarifs tapez 1 sinon merci de rester en ligne" I 

"For our prices press 1 oth erwise stay on the line". Drück t d er Kunde oder die Kundin d ie Tas te 1, wi rd er 

bzw. sie die vo llständige n Preisangaben hö re n, wie in der vo rgeschlagene n neuen Fassu ng des A rt. 11 a 

Abs . 1 PVB vo rge se hen ist. Drü ckt der Kun de od er die Kundin die Tas te 1 nicht, so kann e r bzw. sie auf 

die Auskunftsd ienste ohn e vo rherige Preisa nsa ge zurückgreifen. 

Zu den Verzeichniseinträgen 

Schl iesslic h spri cht sich die 1818 Au skunft AG g egen di e vorge sch lage ne Aufhebung von Art. 11 c FDV 

aus, weil sie d er Auffass ung ist, d as s di e Die nstl eist ung en gege nüber Kunden mit dem Aufrechterhalten 

von A rt. 11 c FDV präz iser und detail liert er erb racht werde n können. Dahe r ist die Au fhebung von Art. 

11 c FDV weder im Inte resse de r Kun den noch in demjenigen der Aus kunftsdiensta nbieter. 

2. Art. 11a PBV: Art und Weise der mündlichen Pre isbekanntgabe bei Mehrwertdiensten 

2.1. Allgeme in e Bemerkungen 

Die 1818 Auskunft AG ist sehr besorgt über die vorgesehenen Änderun gen zu A rt. 11 a PVB und über 

den Vorschlag zu einer signifikanten Erhöhung der Anforderung en an die münd lichen Pre isansage , die 

auf Anrufe bei 18xy-Di ensten generell anwendbar sein sollte. 
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Die 1818 Auskun ft AG kann zwar nachvollzie hen, dass di e Begrü ndung des Ände rungsvorsch lages im 

Wesentli chen dari n liegt, dass einig e Dienstleister, di e 090x-Numm er verwenden , vom feh lenden 

Preisverständn is der Kund en zur Steigerung ihrer Einnahm en profitieren. Das BAKOM möchte daher 

durc h eine aus fü hrlichere Reg lementierung einen ve rbesse rten Schutz der Konsumenten gegen eine 

solc he irref ühren de Praxis ga rantieren. Selbstverständlic h steht es der 18 18 Auskunft AG nicht zu , sich 

darübe r zu äusse rn , ob eine weitere Reglem entierung zur Bekä mpfun g der irrefüh renden Praxis einige r 

Anbieter von 090x-Numm ern notwendig ist . Insbeso ndere wissen wir nicht, ob die Aufe rlegung von 

weiteren Preisbekanntga b e-Vorsc hrifte n eine effe kt ive oder geeigne te Methode in Bezug auf Anr ufe auf 

090x-Numme rn ist und ob di e Konsumenten sie begrüssen werden od er nicht. 

Die 1818 Auskunft AG ist jedoc h klar der Meinun g, dass für 18xy-Ausku nft sdienstan bieter nicht di e 

gleic hen Bedenken wie fü r Mehrwertdienste wie 090x-Numm ern gelten solle n und dass unterschied liche 

Methoden der Preis bekanntgabe die Bedürfni sse der Konsume nten besse r berücksic hti gen würd en. 

Wi e erwähnt , untersch eiden sich Auskunftsdien ste vollkommen von den Me hrwertdiens ten, die 

normalerwei se von 090x-Nummern angeboten werden. Kundinnen und Kunden vo n 

Auskunftsdien stanbietern bea nsp ruc hen diese Dienstleistungen in der Regel, wenn sie in Ei le oder sogar 

in Not sind und Telefonnummern von Ärzten , Spezialis ten aber auch von Handwerkern , die ausserhalb 

der Büroze iten zur Verfügung stehen, usw. benötigen. Die ers te Priorität von Kundinnen und Kunde n von 

Auskunftsdienstanbietern ist daher, eine schnelle Auskunft zu erhal ten, Zei t zu sparen und einen 

zuverlässigen Dienst in Anspruch zu nehmen . Sollten die von dem neuen Art. 11 a Abs. 1 PBV 

vorg esehenen genere llen mündlichen Pre isans age tatsächlich auf die Dienste der 18xy-Numm er 

Anwendung finden und so bei jedem Anruf eine detaillierte, lange Ansage vo n Preisinformationen nö tig 

sein , würde dies gravierende Ausw irkungen auf die oben beschri ebenen Kundenbedürfn isse haben. 

Demz ufolg e, und ung eachtet dessen, ob eine mündlich e Preisa nsage für Anrufe an 090x-Nummern und 

Mehrwertdienste geeignet oder erforderlich sein mag, ist die 1818 Ausku nft A G en tsch ied en der Meinung, 

dass eine solche Preisansage für 18xy-Auskunftsdienstanb ieter nicht geeigne t ist, da sie die 

grundsätzliche Natur des von 18xy-Dienstle istern erbrachten Dienstes erheb lich beeinträchtigen w ürde. 

Auskunftsdienste wie diejenige, die ursprüng lich unter "1 11" und jetzt unte r 18xy angeboten werden, sind 

solche , auf we lche sich die Konsumenten traditionsgernäs s fü r di e Einholu ng von sch nellen und 

zuverlässigen Info rmationen über nationale und intern ation ale Telefonn ummern verlassen. Sie haben 

keinerlei Gemeinsamkeiten m it Mehrwertdiensten von 090x-Anbietern . 
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ln diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass keinerlei Nachweis für substantielle Kunden nachte ile 

aus 18xy-D iensten existiert. Vielmehr bezieht sich der Erläuterungsbericht des BAKOM vom 13. Februar 

2014 - wohl zu Recht ' - a uf einen erforderliche n Schu tz im Zusam menhang mit unseriösen Anbietern 

von 090 x-Diensten ("Zweife lhafte Dienstanbieterinnen und Dienstanbieter n utz en diese Befreiu ng von der 

Pre isansagepflicht aus und wähl en für ihre Diens te über 090x-Num mern bewuss t einen Ta rif , der 

knapp ... " - Erläuterungsbericht , Se ite 9). Wenn be ide Di enste dense lben Pflichten bezüg lich einer 

detaill ierten Preisbekanntgabe unt erworfen werden würden, wü rde d ies erhebl iche negative 

Auswirkungen auf die Taug lichkei t von Au skunftsdi ens ten haben . Dies wü rde zu einer e rheblichen 

Unzufrieden he it seitens der Kundinn e n und Kund en führen , da d iese die Einfüh rung einer langen, 

generellen, mündlichen Preisansage a uf Anrufe an Auskunftsdienste nicht begrüssen. Zum anderen 

könnt e dies soga r z um Rückgang der Anz ah l der Anbieter von Auskunftsd iensten in der Schweiz führe n. 

2.2. Eine alternative Behandlung und eine alternative Option für Auskunftsdienste 

Wie wir im nachfolgenden Abschnitt ausführen werden, unterscheiden sich 18xy-Auskunftsdienste 

wesent lich und in jeder Hinsich t von Mehrwertdiensten . Diese Unterschiede sind in höchstem Masse 

relevant: Die Einführung eine r genere llen, mündl ichen Pr eisansage ist in de r Tat sowoh l unnötig a ls auch 

ung eeignet. Die 1818 Auskunft AG ist daher davon überzeugt , dass das BAKOM Ausk unftsdienste von 

der Verpflichtung zu e in er mündlichen Preisansage gernäss dem neuen Art. 1 1 a Abs . 1 PBV befre ie n und 

18xy-Nummer stattdessen dazu verpflichten so llt e, Kundinn en und Kund en die Mögli chkeit anzub ieten, 

Preisinformationen durch einfa ches Betätigen einer Telefontaste gratis abzurufen. 

Der neue Art. 11 a Abs. 1 PBV ist eindeutig darauf ausgerichtet , Proble me im Zusamme nha ng mit der 

Benutzung von 090x-Nummern anzusprechen: "Zwe ifelha fte Dienstan bieterinnen un d Dienstanbieter" 

haben die gegenwärtigen Vorschriften missbraucht, um Kund en mit überhöhten Gebüh ren zu be las ten. 

Dies geschah jedoch nie mit Anbietern von 18xy-Ausku nftsdiensten, und es ist ke in Zufall , da ss de r 

Missbrauch stattfand, a ls Konsumentinnen und Konsumenten die vö ll ig unte rsch iedenen Dienste von 

090x-Anbietern nutzten. Die wenigen 18xy-Auskunftsdienstanbiet er sind dem BA KOM und de n 

Konsumenten bestens bekannt und können nicht mit den undurchsichtig en Diens ten unseriöser 090x

Anbieter verglichen werden. 

Die Befre iung von Auskunftsdiensten wü rde ke ine Gefahr für den Konsu me ntensch utz bedeuten. Sie 

würde Auskunftsanbietern erlauben , ihren Dienst weiterhin in der Weise zu erbringen, die vo n Kunden am 

meisten geschätzt w ird: kurze Anrufe , schnelle Inform ationen , zuverläss ige r Service, vernünftige Preise. 

Sollten dagegen alle Auskunftsdienste dazu verpflichtet werden, eine ge nerell e, detailli erte, mündliche 

Preisansage einzuführen, würde d ies, wie wir nachfolgend darlegen werde n, eine negative A uswirkung 

auf den Wert einer solchen Dienstleistung für die Konsumenten zur Folge haben, was eine signifikante 

Abnahme der Inanspruchna hme solcher Dienste und letztlich deren Ve rschwinden bedeu ten würde . 
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Oie Einführung einer Pflicht fll r 18xy-Die nste, ge nerell eine lange Preisansag e der Dienste rbringung 

voranzustellen, wUrd e den Kundi nnen und Kund en meh r sc haden als nützen, da eine solche Ansag e den 

Konsumenten nur unnöt ig verärgern und sie od er er rasch feststellen würde, dass der schne lle, 

praktische 18xy-Dienst um 25 % langs amer und deutlich unkomfortabler geworden ist. 

Die 18 18 A usku nft AG is t zweifellos davon überze ugt, dass der Sc hutz von Konsumentinnen und 

Konsumenten gegen das betrügerische Verhalten von unseriösen 090x-Anb iete rn ein deutliches Ziel des 

Gesetzgebers sein soll. Dies soll te jedoch nicht be deuten , dass seriöse A nbieter von anderen , 

etabli erten, unprob lema tischen und bekann ten Au skun ft sdi ensten wie di e vo n 181 1, 1818 usw. in gleicher 

Weise behandelt werden sollten. Auskunftsdienste haben in der Schweiz (m it der damaligen 11 1

Numm er) und anderen Lä ndern eine langjährige Tradition , und Konsumentinnen und Kons umenten sind 

daran gewöhnt , diese zu benutze n, ohne von den Preisen überrascht zu werden. Aus diesen Gründ en ist 

es gerechtfertigt , Auskunftsdi enste wi e 1811, 1818 usw . von der mündliche n Preisansag epflicht des 

neuen Art . 11 a Ab s. 1 PBV aus zunehmen. 

Da allerdings Konsumentinnen und Konsumenten Zuga ng zu den Preisen des Auskun ftsdienste s in 

transparenter Art und Weis e gewährt werd en soll te, schlägt die 1818 Auskunft AG eine alternative 

Me thode vor, welche die Bedürfnisse der Kundinnen und Kund en, bei sogar höherer Tra nsparenz, noch 

besser erfüllt. Diese Methode wü rde darin liege n, dass anstelle einer au tomatischen, langen und 

detaillierten mündlic hen Preisa nsage am A nfang eines A nrufs, eine viel kürzere (für den Anrufer 

kostenlose) A nsage gemac ht wi rd , beispielsweise "Für Preisin format ion Taste 1 drücken sonst bitte an 

der Leitung b leiben " I "Pour nos tarifs tapez 1 sinon me rci de rester en lig ne." I "For our prices p ress 1 

otherwise stay on the line .". Wen n der Konsument sich dazu entschei det, die Tas te 1 zu betätigen, wird 

sie oder er die vollständige Preisinformati onen hören (genauso wie unter dem vorgeschlagen neuen 

Art. 11 a Abs. 1 PBV vo rgeseh en) , um im Anschlu ss daran m it dem Auskunft sdi enstm ita rbeiter verb unden 

zu werden. Wird die Tast e 1 nicht gedrückt , wird der An ruf, wi e übl ich, unmittelbar an den 

Auskunft sdienstmitarb eiter weit ergeleitet . 

Diese Alternati ve bietet sämtlich e Vorteile, aber keinen der Nachteile der vom BAKOM vorgeschlagenen 

mündlichen Pre isbeka nntga be. Insbeso ndere: 

• 	 Sie erlaubt Konsumentinnen und Kons umen ten di rekten Zugang zum Preis sein es A nrufes ; 

• 	 Die Nac hricht ist viel kürzer, womit sich die Ve rzögeru ng, mit welcher de r Kund e mit dem 

Ausku nftsdi enstm itarbeiter verbunden wird, in Grenzen hält; 

• 	 Sie berücksic htigt das Erfordernis einer vo llstän digen Preisbekann tgabe (z.B. evtl. 

Gespräc hsgebühren oder besondere Tarife in einzeln en Netzwer ken); 
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• 	 Konsumenten , welc he die Kosten des Anrufs kennen (z. B. wei l sie den Dienst regelmäss ig 

nutzen und ihre Abrechnungen se hen oder sich in anderer Weise der an fal lenden Kosten 

bewusst sind) müssen 

• 	 nicht bei jedem Anruf wertvolle Zei t mit dem Zuhören der gleichen wiederholten Nach richt 

verschwenden~ 

• 	 Sie erfü llt die Bedürfni sse von verschiedenen Konsumentinnen und Konsu menten, so dass jed e 

und jeder diejen ige Information bekommt , die sie oder er brauch t und nicht diejen ige, die sie 

oder er nicht braucht. 

Diese Lösung wird be reits in Frankreich angewendet. Eine Partnergesel lsch aft der 1818 Auskunft AG , die 

A uskun ft sdienste in Frankreich anbietet, hat sehr pos itive Erfahrung en mit der oben beschriebenen 

Methode gemacht. Eine solche Preis bekan ntgabe-Methode fun ktioniert sehr gut , und erfüllt die 

Bedürfnisse von Kons umentinn en und Konsumenten, von Anbietern wie auch der Aufsichtsbe hörde 

gle ichermassen. So haben auch die Aufsichtsbehörden in Grossbritannien und Irland den Wert und das 

verminderte Risiko von Auskunftsd iensten erkannt und beschlossen , (i) Auskunftsdienste anders als 

Mehrwertdi enste zu be handeln und (ii) Auskun ftsd ienste von de r Pflicht zu ei ner gene rel len, 

vo llumfängliche n mündl ichen Preisbekanntgabe zu befreien. Während in Grossbritan nien und Irland eine 

Preisangabe-Mitteilung nich t verlangt wird , hat es die zuständi ge französische Behörde vo rgezogen, die 

heute von der 1818 Auskunft AG vorgeschlagene Meth ode anzuwenden , d. h. die "Drück-die-Taste-1

Methode". Diesbez üglich ist ferner darauf hinzuweise n, dass in Frankreich der Hinwe is für de n An rufer 

kosten los ist und die Verantwortung für dessen Berei tstellung beim Anbieter der Dienstleis tung liegt. 

Dies so llte auch in der Schweiz für 18xy-Dienste der Fall sein. 

Die 1818 Auskunft AG würde daher se hr begrüsse n, wenn das BAKOM eine solche Met hode anstelle de s 

neu vorgeschlagenen Art . 11 a Abs. 1 PVB ernsthaft in Erwägung z ieht . Wie wir nac hstehend darlegen 

werden, birgt der aktuelle Vorschlag einer lange n Pre isbekanntgabe-Nach richt bei jedem Anruf das 

Risiko, die effiz iente Erbringung von A usk unftsdiensten zu ve runmöglichen. Nutzer de r 18xy-Dienste 

erreichen normalerweise einen Caii-Center-Mitarbeiter und erhalten ihre Aus ku nft innert 60 Sekunden . 

Durch den aktuellen Vorschlag des neuen Art. 11 a Abs. 1 PBV würden nun aber alle Anrufe zu 18xy

Nummern um ca . 25% verlä ngert werden, was nicht im Interesse der Kund innen und Kunden liegen 

kann. 

2.3. Unterschiede zwischen Auskunftsdiensten und 090x-Mehrwertdi enst en 

18xy sind von Natur aus zeitsparende Dienste mit Betonung auf Schnelligkeit und 

Konsumentenfreundlichkeit, während 090x-Dienste im allgemeinen zeitintensiv und oft 

langandauernd sind und keinerlei Dringlichkeit aufweisen. 

Mehrwertdienste 
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Mehrwertdi enste variieren stark und bieten eine Auswahl von verschiedenen Informations- und 

Unterhaltungsdi ensten. Wenn Kon sumenten 090x-Nummern wählen, erwarten sie norma lerweise nicht, 

dass die A n rufe so kurz w ie möglich gehalten werden, insbesonde re, wen n es sich um ein 

Unterh altung sangebo t hande lt. Konsumenten wollen sich mit dem Dienst beschäftigen, z. B. beim 

'chatten' , mit der Erw artung , da ss ihr Anruf eine gewisse Zeit in A nspruch ne hmen wird . Gerade der 

Aspekt des Zeitvertriebs kann der wesentliche Grund für den Anruf einer 09 0x-Numm er sein. Die Natur 

solcher Fre ize itdienste hat zu r Folge, dass es für ein ige Dienstleist ungsanb ieter von Vorteil sein kann, 

den Anruf soweit wie mög lich in die Länge zu z iehen, da dies den Erwar tungen de r Konsumenti nnen und 

Konsumenten nicht widersprich t. 

Dies wiederum bedeutet, dass Mehrwertdienste für diejenigen Diensta nbieter sehr att rakt iv werden, die 

ein Einkommen aus einer Mi schung von lange n Te lefongesprächen und feh lendem Pre isbewusstsei n de r 

Konsumenten generieren woll en. Offensichtlic h bes teht dabei die Mög lichkeit, dass Konsum entinnen und 

Konsu menten getäuscht und geschäd igt werde n. 

Auskunftsdie nste 

Im Gegensatz dazu haben Anrufer eines Auskunftsdienstes eine vö llig ande re Erwa rtungshaltung. Solc he 

Dienste müssen so schnell und so effiz ient wie möglich erbracht werden, weil Kundinnen und Kunden 

dies erwa rten und verlangen . Wenn jemand eine 18xy-Numm er wählt, möchte sie oder er nich t 'chatten ', 

sich nicht unterhalten oder unnötig am Te lefon f estgehalten werden. Sie oder er möch te ledig lich eine 

Telefonnummer (ode r ähnliche Inform ationen) so schnell wie mög lich erhalten , um am Ende des Anrufs 

entweder se lbst einen An ruf zu t ätige n oder direkt mit de r Nummer ve rbunden zu werden . 

Vie le Konsumenten, die 18xy-Dienste nutzen , befinden sich in ein em Büro und besitzen eine n Computer 

oder ein Smartphone, die ihnen kostenlosen Zugang zu Interne t-Datenba nke n gewäh ren würden . 

Nichtdestotrotz ziehen sie es vor, einen 18xy-Dienst anzurufen , da sie wissen , was sie für ihr Ge ld 

bekommen: Einen effizienten und schnellen Service, wobei sie durch Inanspruchnah me eines 

Auskunftsd ienstmitarbeiters viel schneller zu einer Information oder Telefonnum mer gelangen, als wenn 

sie dies selbst tun würden . Die aussch laggebenden Punkte liegen dabe i für sämtliche Kundinnen und 

Kunden in der Schnelligkeit, der Bequemlichkeit und der Genauigkeit des angebotenen Dienstes. Die 

durchschnittliche Zeit, die man brau cht, um einen 18xy-Ausk unftsdienst-M itarbeiter zu erreichen beträgt 

in der Schweiz nur wenige Sekunden, was schnel ler ist als jeder anderer direkte Ausku nftsdienst Die 

Durchschnittszeit zur Beantwortung der geste llten Frage beträgt 60 Sekunden. 

Dies ist insbesondere dann wichtig , wenn der Nutzer eines 18xy-D iens tes sich in eine r Notfal l-Situation 

befindet und dringend einen Arzt oder eine sonstige Hilfe braucht. V iele Kundinnen und Kunden nutzen 

zudem die Möglichkeit, rasch mit Bahn- oder Flug-Auskunftsdiensten verbunden zu werde n. 
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Die Tatsache, dass die Konsumenten die gesuchte Information so schnell wie möglic h er langen wollen, 

hat zwei wichtige Konsequenzen : 

Erst ens bedeu tet dies , dass sie keine Verzögerung in der Verbindung mit dem Ausku nftsdienstm itarbeiter 

wünschen, der ihnen die gesuchte Telefonnumm er beschaffen wird. Jede Ve r zögerung in der 

Kommunikation mit dem Auskunftsdienstmi tarbeiter wird wiederum eine Verzögerung im Erhalt der 

gesuchten Te lefon nummer bedeuten , was den Anruf verlängern und dessen Ausführung verzöge rn 

würde. Bedauerlicherwe ise wü rd en münd liche Preisansagen aber gerade eine solche Verzögerung in der 

Kommunikat ion mit dem A uskunftsdienstmitarbeiter, dem Erhalt der gesuchten Telefonnummer und der 

Durchführung des Anrufes unvermeidbar zur Folge haben . Insbesondere, und unter Berücksichtigung der 

Tatsache, dass die meis ten 18xy-Anru fe ledig lich eine Minute dauern, wird eine generelle Preisansage 

am Anfang des Anrufes, wie in dem neuen Art. 11 a Abs . 1 PBV vorge sehen, die Gesprächsdauer jedes 

Anrufs um mindestens 25% verzöge rn. 

Hinzu kommt, dass Anrufe an Ausk unftsdienstanbieter üblicherwe ise sehr kurz ausfall en, da Kundi nnen 

und Kund e für den Erhalt der gewü nschten Informa tion kein übermäss ig langes Gesprä ch wünschen und 

brauchen . Um diesem Kon sumentenbedürfnis nachzukommen, bemühen sich die Anb ieter, die 

Gesprächsdauer so kurz w ie möglich zu halten. Kurze Gesprächsda uer he isst weniger Kosten, weshalb 

der Bedarf einer generellen , mündlichen Preisansage weniger stark ist, da der Anruf gar nicht lang genug 

sein wird , um bedeu ten de Kosten zu generieren . 

Die Auswirkungen einer mündlichen Preisbekanntgabe für Auskunftsdiensten 

Konsumentinnen und Konsumenten wählen einen 18xy-Dienst , wei l sie schnel l und effiz ient zu einer 

Information gelangen wollen . Welche Dienste sind sonst in der Lage , während der Woche Anrufe 

inne rhalb von 1 - 2 Sekunden zu bean tworten? Der aktue lle Vorschlag des BA KOM würde 10-15 

Sekunden am Anfang jedes Anrufes hin zufügen. Das w ird einen typischen An ruf um 25% verlängern , 

während das Hauptanliegen des Konsument en ein schne ller und effizie nter Service ist. 

Konsequen terweise würde der Dienst folg lich nicht mehr so oft benutzt, we il er weniger praktisch wä re . 

Je länger die Nachricht , desto stärker der Rückgang in der Nutzung. 

Dieses Jah r führte 1818 tes tweise eine 8 Sekunden lange Nachricht (o hne Preisangabe) und stell te fes t, 

dass 8% der Anrufe vor der Antwort der Aus kunftsdienstmitarbeiter beende! wurden. Dies zeigt deutlich , 

wie notwendig Schnelligkeit und Effizienz sind, und was für Folgen ein e genere lle, lange Pre is ans age am 

Anfang jedes ei nzelnen Anrufes mit sich ziehen würde. 

Auch in anderen Ländern wurde nachweisbar eine Abnahme der Nutz ung verzeichnet, wenn eine 

Preisansage zu Beginn des Anrufes bei Auskunftsdiensten aufgeschaltet wird . Wenn die Ansage länge r 
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wird, steigt die Anza hl der Nu tzer, die den Auskunfstd ienst verlassen, was der G rund dafür ist, dass 18xy

Unternehmen so vie l Wert auf eine schnelle Beantwortung der Anrufe zu Tages- und Nachtze it legen . 

Unsere Erfa hrungen aus Grossbritann ien zeigen, dass Konsumentinnen und Konsu menten es nich t 

möge n, we nn sie tat säch lich deta illierte mündl iche Preisa nsagen von A uskun ftsdi ensten jedes Ma l 

anhören mü ssen. Erfahrungen aus allen Ländern ze igen , dass je länge r d ie Nachrich t ist, desto nega tiver 

deren Auswi rkungen (unabh ä ngig vom Inhalt) werden. Die Prei sbekanntgabe wird d e n Grossteil der 

Konsumenten verä rgern und nur wen igen dienen. 

Ausku nftsd ie nsta nbieter haben schon heute ein grosses Int eresse daran , d ie Anru fe so kurz wie mög lich 

zu gesta lten, weil d ies die höchste Priorität ih rer Kund en ist. Der Auskunftsdiensi-Sek tor ist bere its mit 

sign ifikant en Hera usforderung en in Bezug auf abnehmende Vo lumen ko nfrontiert; wesha lb Anb ieter ihr 

Mög lichs tes unternehmen , um vorh andene Kund innen und Kunde n zu beha lten, indem sie den 

gewünschten Service bie ten, ans tatt ihnen noch meh r Gründe zu geben, nie wieder anzurufen . Die 

Bedürfnisse der Kunden richten sich auf "schnell" und "zielfüh rend". 

Es ist ebenfalls nachgewiesen, dass bei Anru fen an Ausk unftsd ienste eine m ünd liche Pre isbeka nntgabe 

nur beg renzt erforde rli ch ist, da es wahrscheinlicher ist, dass die Konsume nten übe r die Kosten bere its 

info r miert sind . Nur be i 4% de r 1818-Anrufer hand elt es sich um neue A nrufe r, während 58% de n Die nst 

bereits im vergangenen Monat und 74% innerhalb der letzten 3 Monat e genutzt haben . Ferner hande lt es 

sich bei A usk unftsdi ensten um einen traditionelle n Diens t ; Ku ndinnen und Ku nden werden von den 

Pre isen de r 18xy-Anbiete r da her nicht überrascht. 

Während längere Preisangabe-Ansagen f ür 090x-D ienste nütz lich sein kön nen , sind längere Ansagen für 

Auskun ft sdiens te weder gee ignet noch notwendig ; sie würden von der grossen Meh rhe it de r Nutze r nicht 

geschätzt und hätten e ine äussers t nega tive und zerstörende A uswirku ng auf das Angebot von 

Auskun ft sd iensten. Aus diesem Grund sollten 18xy-Dienste nicht verpflichtet werd en, eine generelle, 

mündliche Preisa nsage aufzuscha lten, wie vom neuen Art. 11 a Abs . 1 PBV vorgesehen wäre. Die 

derze itige Kund enzufriedenh eit der 18xy-D iens te in de r Schweiz rechtfert ig t d ie U msetz ung von langen, 

vorgängigen A nsagen nicht. Wenn j edoch eine so lche Massnahme umgesetzt werden soll, dann sollte 

eine weniger beei nträchtigende Alternat ive gewäh lt werde n, d. h. d ie oben beschriebe ne "Drück-di e

Taste-1-Methode". 

2.4. Um se tzung einer mündli c hen Preis bekanntgabe 

Eine grosse A nzahl schw ie ri ger Frage n is t mit der Umsetz ung eine r m ünd liche n Preisbeka nntgabe für 

Auskun ft sdiens te ve rbunden, und d ie 1818 Aus kunft AG ist der Me inung , sie so llten sorgfältig 

berücksichtig t werden. 
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Nament lich vertritt die 1818 Auskunft AG die Ans icht, dass: 

• 	 Eine münd liche Mittei lung, egal welcher Art, am Anfang eines Anrufs e ine negative und 

ze rstörende Auswirkung auf die natürl iche Schne ll ig keit und Effiz ienz eines Auskunftsdienstes 

hat und dah er den Dienst an die Kons umenten grundsätzlich unterg raben würde; 

• 	 Jede vorgä ngige Ansage so kurz wie mög lich gestaltet werd en sollte , damit der Anru fer so wenig 

wie möglich gestört wird; 

• 	 Eine münd liche Preisbekanntgabe , die 18xy-Anrufe um 10-15 Sekund en ve rlängert (25%) , von 

den Nutzern als sehr negativ empfunden würde . Besser sind bestehende schne llere A lternativen 

(wie z.B. di e 'drück-d ie-1'-Lösung) . 

Ohne ange messene Berücksichtigung d iese r wichtigen Argumente besteh t ein grundsä tzliches Risiko , 

dass eine neu e Regel eingeführt wird , die zwa r für 090x-Dienste massgeschne idert ist, jedoch für 

unnötige, negative Konsequenze n für das Angebot von 18xy-Diensten sorgen w ird . Dies erweist sich 

sowohl für Konsumentinnen u nd Konsumenten, die den Dien st nutzen möchten , als auch für die Anb iete r 

als schädlich, we lche die Unwirtschaftlichkeit ih res Geschäf ts aufgrund abnehmender Nutzerzahlen 

befürchten müssen. 

2.5. Unters uc hung der 1818 A uskunft AG - Einst ellung der Konsumenten z u mündli chen 

Prei sbekanntga ben 

Im Jahr 20 12 zog der Regu lator in Grossbritann ien (i. e. das UK OFCOM) in Erwä gung, eine mündliche 

Preisansagepflic ht sowohl f ür Auskunftsdiens te als auch f ür Mehrwertdienste einzufü hren. Dies war T eil 

einer breit ange legten Revis ion zur Verbesserung des Konsumentenve rständ nisses in Bezug auf di e 

Kos ten solcher Dienste sowie aller geog rafisch nic ht gebundenen A nr ufd iens te. Die britische 

Schwestergesellschaft der 1818 Ausku nft AG besch loss daher, eine zusätz liche Untersuch ung in Auft rag 

zu geben , um die Einstellung der Konsumenten zu dieser Frage zu ermitteln 1 
• 

Um die Auswirkungen der Einfüh rung von mündlichen Preisbekanntga ben für A usk unftsdiens tanbieter 

einzuschätzen , wurde zuerst die Frage analysiert, wieso Konsume nten es vo rziehe n, Auskunftsdiens te 

anstelle von alternativen (generell billi gere n) Informationsquellen zu nutzen. Überrasche nd standen 85% 

de r Auskun ft sdienst-Nutzer alternative Methoden zum Erhalt de r Informa tionen zur Verfügung, als sie den 

Auskunftsdienstanbieter anriefen (in erster Lin ie Festnetz- oder mob ilen lnterneta nschluss) , und trotzdem 

wendeten sie sich an einen A uskunftsdienstanbieter. 

1 Die Untersuchung wurde von dem internationalen Marktforschungsinstitut 2CV durchgeführt, das in repräsentativer 
Weise 1'857 Konsumenten, inkl. 936 DQ Nutzer (welche in dem letzten Monat DQ-Anrufe getätigt hatten) befragte. 
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Da dies das Bestehen einer klaren Nac hfrage für den direkten Auskunftsdienst aufze ig te (ungeachtet d es 

Bestehens von kastengünstigeren oder kosten lose n Alternativen), wurden die Auskunftsd ienst-Nutzer 

nach dem Gru nd f ür ihre Wahl des A usk unftsd iens tes ansta tt der Alternativen gefrag t. 55% der Nutzer 

sag te n aus , dass dies der schnellste W eg zu r Er langu ng ei ne r Informa ti on sei und 35% hielten es für die 

bequemste Lösu ng (we lches der höchste oder zweithöchste Prozentsatz jede r Antwor t darste ll te). 

Zur we iteren Überprüfung d er Hypothese w urden Ausk unftsd ienst-Nutze r darum gebeten, sieben Aspekte 

ihrer Anrufe nach deren Wicht igkeit aufzul isten . Se lbstverständ lich war die Aussage 'ein e richtige Antwort 

zu bekommen' mit 39% d ie meistgenannte Antwort und d ie höchste Priorität; 'die Informa tionen so schnel l 

wie mög lich zu erha lten' stand an zweiter Stelle mit 24%, kurz vor de r d ritten Aussage ('d e r An ruf so ll so 

kurz wie mögli ch se in ) mit 12% . W ichtig und f ür d ie vorliegende Fragestellung von Bedeu tung ist, dass 

'Preis-Leistun gs-Verhä ltnis' (6%) und 'di e Kos ten im Voraus zu wissen ' (3%) d ie tiefsten Pr ior itä ten fü r 

Ausk unftsdienst-Nutze r wa ren , sogar hin ter 'Freu ndlich keit der Mitarbeiter ' (9%). Als Beilage zu dieser 

Eingabe übermitteln wir Ihn en e inige Unte rlagen, welche die durchgeführte Umfrage zusam menfass en. 

W ir g lauben, da ss die vo rstehe nde n Au sführ unge n einen kla ren und eindeutigen Beweis da f ür dars tellen, 

dass d er Er ha lt schne ll e r und zuverlässige r Info rm ationen d as ist, was Auskunftsdiens t-N utzer in erster 

Lini e wünschen . Da Kundinnen und Kunden die Au skunftsdienste immer wiede r nutze n, ke n nen Nutzer 

der 18xy-A uskunftsdie nste d e re n Preise und möchten ihre n übliche rwe ise kurzen Anr uf nich t unnötig 

durch eine unerwün scht e Preisansage verl ä ngern . All diese Faktoren sprechen gege n d ie Auferlegung 

e iner genere lle n, mündliche n Preisa nsagep flicht f ür 18x y-Di e nsta nbiet er. 

3. Vorschlag zur Aufhebung von Art. 11c FDV (Verz eichniseinträg e) 

Die 18 18 Au skunft A G ist besorgt über die vorgeschl a gene Aufh ebung von A rt. 11 c FDV und die damit 

verbun dene n Kon sequenzen für den reg ulie rten Mind estinha lt ei nes Ve rzeichniseintrages. Diese 

Än de runge n werden sich negativ a uf das Auskunftsdiensi -Geschäft auswirken, und d ie 1818 Aus kunft 

AG betracht et sie als unbill ig und willkürlich. 

Die 1818 A uskunft AG nimmt z ur Kenntni s, dass d er Vo rschlag zur Au fhebu ng von Ar t. 11 c FDV da mit 

begründet wird , das s die He ra usgeber von Ve rze ichni sse n ihre e igene Rub rike n-Liste ben utzen . anstatt 

sich a uf diejenige zu stützen, die sie als Teil des regulierten Mindesteinhaltes e rhalten. We nn dies der 

Fall ist , sollte das BAKOM den beschränkten We rt der den Hera usgebern vo n Verze ichnissen 

überl asse nen Rubriken-Liste ane rkennen . Die T atsache , da ss versch ieden e A nbieter ve rsch iede ne 

Rubri ken be nutze n, könnte auch bedeuten , d ass sich die benut zten und d arg este llten Rubr iken von 

An biete r zu A nbi eter untersche iden, was ih re Nützlichke it zumind est auf die aufge listeten Geschäfte zu 

reduz ie re n scheint. 
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Die 1818 Auskunft AG geht daher davon aus, dass der Vorsch lag des BAKOM , Rubr iken nicht mehr in 

den regulierten Mindestein halt einzubeziehen, auf zwei Annahm en basiert: 

• 	 Oie Anbieter benötigen die Rubrik nich t , um den Konsum enten einen Auskunftsd ienst zu 

erbringen; 

• 	 Oie Rubrik ist daher als eine Form von Werbung zu be tra c hten. 

Die 1818 Auskunft A G vertritt die Meinung , da ss die obigen Ann ahmen nicht oder nu r zum Teil korrekt 

sind, und zwa r aus folgende n G rün den: 

Ers tens, legen die 1818 Au skunft AG sowie ande re An bieter sehr viel Wert auf die als Te il des regu lierten 

Mindes teinhaltes z ur Verfügun g ges tellten Rubrikinformation en. Dies aus dem G rund, dass die Rub rik ein 

se hr guter Ansatzpunkt fü r 18 xy-Antworten ist und es unwahrsch ein lich ist, dass ohne sie vollständige 

und präzise Antworten geliefert werden könnten. 

Zwe itens ist es unzutre ffend , dass die Frage der Rubrikinformation als W erbung zu betrach ten ist. 

Obwoh l es mög lich ist, Rubriken als eine Form von Werbung des betroffenen Dien stes a nz usehen, ist die 

1818 Auskunft AG ande rer Auffassung. Für einen Auskunftsdienst sind detaillierte und akkurate 

Rubrikinformationen wesentlich , um den anrufenden Kunden einen qualitativen Dienst anbieten zu 

können (weit mehr als dies für die aufgelisteten Geschäfte der Fall ist). 

Auskunftsd iensi-Kunden kennen oft den Namen des Geschäfts nicht, das sie an rufen wol len, oder sie 

suchen ein e Telefonnummer eines A rztes oder eines Restaurants in einem bestimmten Ge biet. ln einer 

solchen Situation wird die Rubrik benötigt, um die gewünschte Information zu besorgen , ohne Rücksich t 

auf die Tatsache, ob Ärzte oder Res taurants in dem betreffenden Gebiet in de m ein en oder anderen 

Verzeichnis werben. Ebenso rufen Kund innen und Kunden oft an, weil sie sich nicht mehr an den 

vollständigen Namen des Geschäfts, das sie suchen, erinnern , jedoch wissen , dass es sic h um einen 

Arzt oder um ein Restaurant handelt. Auch in einer solchen Situation sind Rubri kinformationen seh r 

wichtig, um die Anfrage (effizient und effektiv) beantworten zu können und den kor rekten Namen und 

Telefonnummer zu finden, die Kundinnen und Kunden suchen . 

Keiner dieser durchaus sehr häufigen Situationen haben etwas mit We rb ung zu tun. V ielmehr bet reffen 

sie die effiziente Erbringung eines Auskunftsdienstes an Konsume nten . Entgeg en der An sich t im 

Erläuterungsbericht ist die 1818 Auskunft AG der festen Überzeugung , dass Rubrikinformatione n in der 

Tat absolut notwendig sind , um Auskunftsdienste effizient zu gesta lten und den Kund enbedürfnisse n 

gerecht zu werden. Rubrikinformationen lediglich als Werbung zu betrachten ist da her sehr irreführend . 

Die 1818 Auskunft AG ist der Ansicht, dass die Vorstellung , dass ein Teilneh merve rzeichnis ohne jegliche 

Rubrikinformation betrieben werden kann, etwas veralte t ersche int. Vor vielen Jahren waren 

Auskunftsd ienste weitaus beschränkter als sie heutzutage sind , und sie konn ten Telefon nummern 
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ledig lich zur Verfügung stellen , wenn der Konsumen t den genaue n Namen des gesuch ten Geschäfts 

nen nen kon nte. Unter diesen Vorausse tzungen suchte de r Auskun ftsdienstanbieter ledig lich die 

aufge lis te ten Geschäfte in seiner Datenbank, um die Telefonnummer zu besorgen. Daher war eine 

Rub riki nforma tion in der Ta t nicht nötig. 

Se it diese r Ze it hab en sich Au skunftsdienste sehr stark entwickelt. Heu te benutzen sie umfangreichere 

Daten und sind in der Lag e, Auskunftsdie nste auch basierend auf beg renzte n An gaben seitens des 

Anrufers zu erbring en. Um diese verbesserte Dienstleistung erbringen zu kön nen, di e Ku ndin nen und 

Kund en heutzutage als normal empfinden, ist aber eine verbesserte Datenquali tät notwend ig, was auch 

die Rubrikinform ation mit einschl iesst. Es ist hervorz uheben, dass dieses Da ten niveau gebraucht wird, 

um Kundinnen und Kund en den Servic e zu bieten, der zur Zei t als selbstverständlich erachtet wird und 

nicht um einen besse ren Se rvi ce anz ubieten (auch wenn di es vor vielen Jahren noch anders be trac htet 

wurde). 

Wie oben aufg eführt , würde die Konsequenz der Aufhebung von Art. 11c FDV darin liegen, dass 

Rubrikinformationen nicht mehr Teil des regulierten Mindestinha lts eines Verzeichniseintrages sind. 

Scheinbar liegt der G rund dafür in der Ansicht, dass Rub rikinformationen zur Erbringung von 

Auskunftsdiensten nicht notwendig sind und diese Informationen daher lediglich als W erbern ass nahmen 

angeseh en werden . Die obigen Ausführungen zeigen aber, dass Rubrikinformationen in der Tat sehr 

wichtig sind , um den Kunden einen wertvollen Dienst zu bie ten und dass es sich dabei nich t nur um 

Werbung handelt. Aus diesen Gründen spricht sich die 18 18 Auskunft AG gegen die Löschung von 

Art. 11 c FDV aus und schläg t ausdrückli ch vor, dass die derz eitige Rege lung u nve ränd ert beibeha lten 

wird . 

Schliesslich ist zu erwähn en , dass eine gute regu latorische Praxis vo rsehen so llte, dass 

Auskunftsinformationen zu fairen, objektiven , kostenbewussten und n icht diskrim inie re nden Konditionen 

erbracht werden kann. 

Praktisch bedeutet dies, dass Anbieter bei der Erbringung von verbesse rten Leistunge n nur dann 

berechtigt sein sollten, einen Zuschlag zu erheben , wenn sie zusätzliche Kosten für die Verbesse rung 

solche r Informationen au fwenden mussten. l n dem vom BAKOM besch riebenen Fa ll hat das Geschäft 

selbst die spezifi sche Rubrik genannt, unter welcher es au fgeführt werden sollte. Bef de r Übe rmittlung 

dieser Information entstehen keine Kos ten, weshalb die 1818 Auskun ft AG de r fes ten Überze ugu ng ist, 

dass auch kein Grund dafür besteht, wieso die Rubrik nicht zu dem zu r Ve rfügung geste llten 

Mindestinhalt zäh len so llte. Es wäre falsch , einen Dienstanbieter mit ein em Zuschlag für diese Daten zu 

belasten , wenn deren Beschaffung kostenlos war. 

ln diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass der Europäische G erich tshof (we nn auch nic ht direkt 

anwendbar auf die Schwe iz), die ob igen Ausfüh rungen bezüg lich Verzeichn ismä rkte und Rub riken 
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bes tätigt hat. ln de r Tat führ t der Europäische Gerichtsho f in einem Urte il vom 25. November 204, Az. C

109/03 KPN aus, dass relevante Verzeichnisi nfor mationen nicht einfach auf solche , die mit der 

Erb ringung von direkt en Ausk unftsd iensten untrennbar ve rbunden sind , beg renzt sein können. Im 

genannten Fall war der Ge neralanwalt der Ans icht, dass sich die relev anten Informationen daraus 

zusammense tzen , was ei n typ ischer Nut zer eines telefonisch en Auskunftsd ienstes verlang t oder in einem 

Te lefonverzeich nis erwarten wü rde. Dies umfasst Rubrikin formation en, insbesondere wenn die 

langjä hrige Praxis ze igt, dass der Konsumen t damit rechnet, dass diese zu r Verfügu ng stehen. 

Obwohl dieses Urteil in der Schweiz nicht bindend is t, glaub t die 1818 Ausku nft AG, dass es eine 

Orientierung shilfe nich t nur für eine gute Behördenpraxis, sondern auch dafür da rstellt , was die 

Erwartungen de r Konsumenten an ei nem Standard-Auskunftsdi ent (od er Universaldienst, w ie er in der 

Europ äischen Union genan nt wi rd) sind. 

4. Sch lu ssfolgerungen 

4.1. Vors c hlag eines neu en Art. 11 a PBV 

Die 1818 Auskunft AG anerk ennt , dass die Begründung der neuen Bestimmung in einem bessere n 
Konsumentens chut zes gegen den Missb rauc h von unseriösen 090x-Me hrwertdienste-An bietern liegt un d 
I oder im Schu tz vor anderen überrasch end Ieuren Mehrwertd ienst-An bietern von 090x - (oder 084x
usw .) Diensten. 

Die 1818 Auskunft AG ist der Meinung, dass Anbieter von Standa rd-Auskunftsdiensten, in der Regel 
18xy-A uskunftsdien ste, nicht in die Kategori en "unseriös", "sehr te uer" od er "ü berrasche nd teue r" fallen. 

Auskunftsdien ste , wie sie während Jahrzehnten unter der Nr. 111 in der Schwe iz angeb oten wurden, sind 
bekannt und we rden von den Kunden geschätzt. Die Mehrza hl der Kunden nutzt diese Dienste immer 
wieder, kennt den Service, den Preis und den W ert. Umfangreiche Marketing-Massnahmen (die schon 
deutlic h über die Preise informieren) haben z ur Folge , dass die Kons umenten über d ie Zugangspreise 
regelmässig informiert werden. 

Auskunftsdienste werden sehr oft von Kunde n in Anspru ch genommen, di e es eilig habe n, weil sie sich in 
einer Notsituation befinden (No twendigkeit eines Arzte s, eines Zahnarztes etc . in einem besti mmten 
Gebiet; Notfall am Sonn tag oder in der Nacht usw.) oder in anderen dringenden Fällen. 

Au s diesem Grund ist die Einführung einer generellen Pflicht für 18xy-Ausku nft sdienste, am Anfang des 
Telefonanrufs eine umfa ss end e mündliche Preisa nsage, abzulehnen, weil: 

(i) 	 Sie ist nic ht in dem Interesse der Kundinn en und Kunden; 
(ii) 	 sie wird von den Kund en als nac hteil ig, störend und als Zeichen eines schlech ten Serv ice 

aufgefasst; insbesondere in dem typischen Fall , wenn ein solcher Service in Notfallsituationen 
gebraucht wird. 

(iii) 	 sie stellt eine reelle Gefahr für die Zukunft der 18xy-Auskunftsd ienste in der Schweiz ; 
(iv) 	 sie ist nicht die geeignetsie Methode , um den -wenigen - Kunden Transparenz zu ga rantieren, 

die eine ausführlichere Information über di e Preise eines 18xy-Dienstes wün sche n. 
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Aus allen diesen Gründen soll t en die Anbieter von 18xy-Aus kunftsdiensten von der 
Verpflichtung gemäss dem neuen Art. 11 a Abs. 1 PBV befreit werden . Im Gegensatz dazu 
so llten 18xy-D ienstanbieter verpflichtet werden, ein e kürzere Nachricht zur Verfügung z u 
stellen, die den Kunden die Möglichkeit einräumt, detai lli erte, mündliche Prei sa ngabe n zu 
hören , wenn s ie d ies w ün schen, indem s ie eine Taste an ihrem Telefon betäti gen (die 
" Drück-d i e-Taste-1-Methode"). 

Sollte der Gesetzgeber der Auffassung sein, dass eine neue, sich von der de rzei t gültigen 
unterscheidende Preisbekanntgabe für Auskunftsdienste eing eführt werden sollte , wird empfohlen. dass 
der Gesetzgeber eine spezifische Rege lung für Auskunftsdienste vorsehen soll , die besagt , dass eine 
ku rze Ansage bei Anrufen an 18xy-Num mern erfolgen soll. Eine so lche Ansage würde zum Beisp iel 
lauten: "Für Preisinformation Taste 1 drücken sonst bitte an der Leitung ble iben". Wenn der Kunde die 
Tas te 1 drückt, wird er oder sie die vollständ ig e Preisangabe hören (in der gleichen Weise wie von dem 
neuen Art. 11 a Abs. 1 PBV vorgesehen) und wird danach mit dem Auskun ftsdienstmitarbeiter verbunden 
werden . Wenn die Taste 1 nicht betätigt wird , wird der Anruf, wie üblich, direkt an den 
Auskunftsdienstmitarbeiter weitergeleitet. 

4.2. Vorge sc hlagene Aufhebung des Art. 11 c FDV 

Die 18 18 Auskunft AG ist gegen die vorgeschlagene Aufhebung von Art. 11 c FDV, da die 1818 Auskunft 
AG der Auffassung ist. dass die derzeitige Fassung von Art. 11 c FDV eine präz isere und detailliertere 
Dienstleistung garantiert. Es ist daher weder im Interesse der Konsumentinnen und Kons umenten noch in 
dem Interesse der Anbieter von Auskunftsd iensten, dass Art. 11 c DFV aufgehoben wird. 

Wir danken dem BAKOM für die Ge legenheit, zu den gep lanten Änderungen Ste llung zu ne hmen und 
stehen für weitere Fragen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

1818 Ausku nft AG 

~~"-
lvan Camponovo, CEO 

Anhang 
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